
Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 20/StR/06/010

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 20/StR/06/010

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
6. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2020020/3 

02.07.2020

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Abweichung vom sachlichen Geltungsbereich der Gestaltungssatzungen

Beschlusstext
Der Stadtrat beschließt, folgende Abweichung vom sachlichen Geltungsbereich der 
Gestaltungssatzungen
1. Südliche Springstraße
2. Burgstraße bis Ritterstraße
3. Neustädter Platz und Neustädter Straße
4. Buttermarkt bis Bärplatz:
"Gebäuderrückseiten, die nicht direkt an den öffentlichen Straßenraum angrenzen und lediglich von 
anderen Straßenräumen, Grünflächen oder Parplätzen sichtbar sind, sind von den Bestimmungen der 
Satzung ausgenommen."


